
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/8/29 90/02/0017
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1990

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

PauschV VwGH 1989 Art1 litA Z1;

VwGG §48 Abs1 Z2;

VwGG §49 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/08/29 89/02/0208 8

Stammrechtssatz

Hat der Bf an Schriftsatzaufwand weniger als den zulässigen Pauschalbetrag, zuzüglich der nicht gesondert

zuzusprechenden Umsatzsteuer aber mehr verzeichnet, so gebührt ihm Kostenersatz in der verordneten Höhe.
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